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lung. 1413 besuchte Kg. † Sigismund die Abtei.
In den 1540er Jahren entstand vor dem Reichs-
kammergericht ein langwieriger Streit wg. der
Höhe der Einschätzung der Reichs- und Tür-
kensteuer. Aus der Bestätigung durch Ks. †Ma-
ximilian II. 1571 leitete Abt Christian von Ca-
stelberg sogar ein eigenes Münzrecht ab.
1636/37 bestätigten Kg. † Ferdinand II. und Ks.
† Ferdinand III. die Äbte als Rfs.en, worauf Abt
Augustin Stöcklin als sichtbaren Ausdruck fsl.
Selbstbewußtseins dem Klosterwappen (An-
dreaskreuz) ein Schwert beifügte, das aber auf
Druck der Cadı́ bald wieder verschwand. Das
Recht auf die Pontifikalien (Ring und Mitra)
dürften die D.er Äbte von Papst Gregor XI (1370–
78) erhalten haben.

Was die innere Organisation des im SpätMA
durchschnittl. zw. drei und sechs Mönchen zäh-
lenden Konvents angeht, sind neben dem Abt
der Dekan, der Kustos oder Thesaurar, der häu-
fig auch die Bibliothek betreute, der Vestiar, der
Novizenmeister und der Scholar, der Leiter der
Klosterschule, bekannt. Aus der kleinen Schule
erwuchs 1587–96 ein Priesterseminar. Unter-
nehmungsgeist bewies Abt Jakob Bundi, als er
1591/92 eine Jerusalemfahrt unternahm und
darüber einen Reisebericht veröffentlichte, der
in rätorom. Übersetzung in ganz Graubünden
Verbreitung fand. Abt Augustin Stöcklin (1634–
41), Barockhumanist und Historiker, schrieb
Pflichtenhefte für die verschiedenen Klosteräm-
ter. Unter ihm begann der Wiederaufstieg der
Abtei im Geiste des Tridentinums.

† C.4.1. Disentis
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Rolf Dekegel

ECHTERNACH

I. 697/98 Gründung des Kl.s durch den an-
gelsächs. Missionsbf. Willibrord in enger Zu-
sammenarbeit mit der zur austras. Führungs-
schicht gehörenden Äbtissin Irmina von Oeren
und den frühen Karolingern. Spätestens ab 706
karoling. »Hauskloster«. Unter Kg. Pippin III.
(751–68) Privileg der Immunität und des Kö-
nigsschutzes. Bestätigung des Immunitätspri-
vilegs durch Karlmann (768/69), Karl den Gro-
ßen (771/72) und Ludwig den Frommen
(817/27). Seit dem späten 10. Jh. (973) lag die
Vogtei über die Reichsabtei in den Händen des
Luxemburger Grafenhauses. Bes. enge Verbin-
dungen knüpfte das Kl. zu den Saliern, die als
Förderer und Auftraggeber des E.er Skriptori-
ums auftraten (bes. Heinrich III.) und 1056 bzw.
1065 die libertas des Kl.s bestätigten. 1192 be-
stätigte Ks. Heinrich VI. erneut die Reichsun-
mittelbarkeit der Abtei und drängte somit die
Bestrebungen des Ebf.s von † Trier zurück.

Über den Kernbesitz (villa E. sowie umlie-
gende Dörfer) hinaus umfaßte die Grundherr-
schaft Streubesitz im südwestl. Eifelgebiet, im
Raum zw. Untersauer, Alzette und Mosel, in
den Ardennen, an Ober- und Mittelmosel
(Weinbesitzungen) sowie Fernbesitz am Nie-
derrhein, in Nordbrabant, in der Gegend von
Antwerpen, in Seeland und in Holland.

1232 erstmals Belehnung des E.er Abtes mit
der administratio temporalium nachweisbar; Re-
galienleihe durch den Kg. bzw. durch den †
Trierer Ebf. als seinen Vertreter erneut 1243/44
sowie ab 1297 durchgehend belegt. Es findet
sich jedoch kein Nachweis für den Fürstentitel
des E.er Abtes. Die starke Konkurrenz der Gf.en
bzw. Hzg.e von † Luxemburg verhinderte den
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Aufbau einer eigenen Territorialherrschaft
durch den Abt von E.

II. Als rechtl. und funktionaler Mittelpunkt
der ausgedehnten Grundherrschaft fungierte
der seit dem frühen MA bestehende und 1041 als
curtis angesprochene klösterl. Fronhof in E., zu
dem sechs Nebenhöfe im Umland gehörten
(Ernzen, Lauterborn, Bollendorf, Steinheim,
Bech, Irrel). Im Vogteiweistum von 1095 war
dieser Sonderrechtsbezirk erneut gegenüber
den Ansprüchen des Luxemburger Gf.en abge-
grenzt worden. Der ortsansässige Abt konnte
dennoch den vom 13. Jh. an immer stärker wer-
denden Zugriff der Gf.en und die Integration E.
in den luxemburg. Territorialstaat nicht verhin-
dern.

Ihre Blütezeit in kultisch-kultureller Hin-
sicht hatte die Abtei im 11. Jh. Seit dem 8. Jh. war
das E.er Skriptorium durch sein künstl. Niveau
sowie durch seine hohe Produktivität hervor-
getreten. Um die Mitte des 11. Jh.s entstanden in
E. mehrere Prunkhandschriften, bes. im Auf-
trag von Ks. Heinrich III. (1039–56). Die An-
wesenheit eines um 1200 belegten Gold-
schmieds dürfte ebenfalls in Zusammenhang
mit dem Skriptorium stehen. Die Abtei verfügte
ebenfalls über eine umfangr. Bibliothek sowie
über eine Klosterschule, die – parallel zum
Skriptorium – bis in die Neuzeit weiterbestand.
Auch die auf das 8. Jh. zurückgehende Wallfahrt
zum Grab des Klostergründers erlebte eine Blü-
te im 11./12. Jh. und blieb bis in die Neuzeit er-
halten.

Die nach dem Brand von 1016 im frühroman.
Stil und mit Doppelturmfassade neu errichtete,
1031 geweihte Abteikirche erhielt um 1185 ein
neues Bleidach. Unter Abt Arnold I. (1242–69)
wurden in Langhaus, Chor und Querschiff got.
Kreuzrippengewölbe eingezogen und neue
Westtürme errichtet. Ähnl. verlief die Bauge-
schichte der angrenzenden Klostergebäude.
Um die Mitte des 13. Jh.s wurde der Kreuzgang
mit got. Gewölben versehen. Größere Arbeiten
wurden um 1496 im Rahmen der Klosterreform
(Wiederherstellung von Dormitorium und Re-
fektorium) sowie zu Beginn des 16. Jh.s (erste
Spuren der Renaissanceornamentik) durchge-
führt. Die Kirche diente als Grablege der Äbte.
Interessanterweise hatte sich Gf. Heinrich von

echternach

Namur-Luxemburg 1196 ins Kl. E. zurückgezo-
gen, seine Grabstätte fand er jedoch im Kl. Flor-
effe.

Mit der 1298 erfolgten Belehnung Heinrichs
von Schönecken setzt die Reihe der Äbte adliger
Herkunft in E. ein. Sie stammten überwiegend
aus dem Eifelraum, dem Hunsrück und dem
Rheinland. Mehrfach kam es zu Auseinander-
setzungen zw. dem die Ortsherrschaft postulie-
renden Abt und der Bürgerschaft. Unter Abt
Theoderich von Are (1329–41) drangen Einw.
der Stadt in den Abteibereich ein und zerstörten
Getreidespeicher, Kelterhaus und Tavernen.
Der aus dem Kölner Raum stammende Abt Wy-
nand von Gluwel (1438–65) zog sich 1463 auf-
grund schwerwiegender Streitigkeiten mit den
E.er Bürgern über mehrere Monate in sein 8 km
entfernt liegendes castrum Bollendorf zurück. Zu
diesem Zeitpunkt durchlebte das Kl. ohnehin
eine Zeit des Niedergangs, die erst mit der 1496
von Abt Bourckard Poisgin von der Neuerburg
(1490–1506) mit Hilfe der Trierer Abtei St. Ma-
ximin vorgenommenen Reform ein Ende fand.

Dem Abt unterstanden die Inhaber der Klo-
sterämter, wobei Funktionen im geistl. und im
wirtschaftl. Bereich vielfach vermischt waren
(Dekan, Kustos, Zellerar, Kämmerer, Kantor,
infirmarius und elemosinarius). Für den engeren
Abteibereich sowie für die zur Klosterimmuni-
tät gehörenden Güter außerhalb der Stadt wa-
ren zwei sogen. »Kellereischöffen« zusändig,
die neben den sieben städt. Schöffen in Er-
scheinung traten. Die Dienerschaft (cottidiani
servitores), die im Klosterbereich zur Arbeit in
Küche, Backhaus, Mühle, Wäscherei sowie zum
Wachdienst verpflichtet war, unterstand unmit-
telbar der Gerichtsbarkeit des Abtes und war so-
mit dem Zugriff des Vogtes bzw. des städt.
Richters entzogen.

Bis zur Aufhebung der Abtei 1794/97 blieb
der rechtl.-herrschaftl. Rahmen der Grundherr-
schaft mehr oder weniger unv. Ab etwa 1200 je-
doch ist die Umwandlung in eine überwiegende
Rentenwirtschaft feststellbar. Auch der weiter
entfernt liegende Besitz blieb erhalten; 1419 er-
warb Abt Peter von Hübingen sogar zusätzl. ei-
nen Hof mit Weinbergen und mehreren Kelter-
anlagen in Neef. Mehrere Verzeichnisse geben
Aufschluß über die Versorgung der Klosterge-
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meinschaft in E., die ihre Grundnahrungsmittel
aus der Grundherrschaft bezog. Überschuß-
produktion wurde auf den im Bereich der je-
weiligen Besitzkomplexe gelegenen Märkten
sowie auf dem als grundherrl. Sammelmarkt
gewachsenen E.er Markt verkauft. Hier sowie in
† Trier versorgte sich die Abtei auch mit den
nötigen Verbrauchsgütern. Überdies wurden in
E. fünf Jahrmärkte abgehalten, die z. T. mit der
Wallfahrt verknüpft waren. Neben Sauer und
Lauterborner Bach sicherte ein weiterer, durch
den Abteibereich führender Bach die Wasser-
versorgung des Kl.s. 992 hatte Kg. Otto III. den
E.er Abt das Münzrecht verliehen, eine Präge-
tätigkeit ist jedoch nur bis die Mitte des 12. Jh.s
bezeugt.

Über die Wappen des Abtes gibt ledigl. ein
im späten 18. Jh. angefertigtes Bild sämtl. Äbte
Aufschluß. Offenbar führten die jeweiligen E.er
Äbte verschiedene Wappen, wobei die Äbte ad-
liger Herkunft zumeist ihr Familienwappen be-
hielten. Die Angaben des Äbtebildes sind jedoch
für die Zeit des MA unzuverlässig. Nur für die
Äbte des 18. Jh.s sind die jeweiligen Wappen an-
hand der Wappenbilder überprüfbar, die in der
erhaltenen Bausubstanz überliefert sind.

† C.4.1. Echternach

Q. Archives Nationales, Luxemburg, A XXIX, Abbaye

Saint-Willibrord d’Echternach. – LHA Koblenz, 231, 15,

Abtei St. Willibrord Echternach. – Wampach 1,2, 1930.

– Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altlu-

xemburgischen Territorien, 8–10,2, 1951–55.

L. Abtei Echternach, 1999. – Krieger 1979. –

Staud/Reuter 1952. – Trauffler 1996. – Wam-

pach 1,1, 1929. – Weber, Dieter: Studien zur Abtei

Echternach in ihren Beziehungen zum Adel des rhei-

nisch-luxemburgischen Raumes im 14. und 15. Jahrhun-

dert (PSH, Bd. 88), Luxemburg 1974. – Werner, Matt-

hias: Adelsfamilien im Umkreis der frühen Karolinger.

Die Verwandschaft Irminas von Oeren und Adelas von

Pfalzel (VuF. Sonderbd., 28), Sigmaringen 1982.

Henri Trauffler

EINSIEDELN

I. Benediktinerkl. im Kanton Schwyz.
Durch das Privileg Ottos I. 947 wurde das Stift E.
reichsunmittelbar. Die Äbte waren Rfs.en
(nachweisbar seit 1274). 1636 ernannte Kg. †
Ferdinand II. den Abt zum Pfgf.en ad personam.
Territoriale Grundausstattung durch Schenkun-
gen des schwäb. Herzogshauses und der Otto-
nen v. a. am Zürichsee (Ufnau, Pfäffikon, Wol-
lerau u. a.) und Streubesitz im Elsaß, Breisgau,
in den Kantonen Luzern, Bern, Zug, Solothurn,
Aargau, im St. Galler Rheintal und Vorarlberg
(St. Gerold). Ks. Heinrich II. schenkte 1018 in
der näheren Klosterumgebung ein umfangr.
Territorium. 1130 erhielt E. eine Schenkung Lü-
tolds II. von Regensberg mit der Auflage, ein
Benediktinerinnenkl. (Fahr) zu gründen. Dem
Frauenkonvent stand der Abt als Klosterherr
vor. Langwierige Grenzstreitigkeiten mit den
expansiven Schwyzern führten 1350 zum Ver-
lust der Hälfte der in der näheren Umgebung
des Kl.s liegenden Güter. Im 15. und 16. Jh. sind
kaum mehr Veränderung im Grundbesitz zu
verzeichnen. Zur Stärkung der kathol. Position
im Thurgau erwarb E. 1623 die Schlösser Freu-
denfels bei Eschenz und Gachnang.

II. Die Organisation und Bewirtschaftung
des Grundbesitzes wird erst ab dem 13. Jh. mit
dem Einkünfteurbar (um 1220) erkennbar. Dar-
in findet sich mit Ausnahme der elsäss. Güter
der gesamte in Verwaltungsbezirke gegliederte
Klosterbesitz. Abt Johannes von Hasenburg
suchte 1331 mit einer Neubeschreibung des
Großteils seiner Besitzungen und Hofrechte
(sog. Grosses Urbar) die Einsiedler Ansprüche
zu sichern. Seither sind keine umfassenden Gü-
teraufzeichnungen mehr überliefert. Die Urbare
wurden abgelöst durch Zinsverzeichnisse ein-
zelner Regionen und Höfe und belegen den zu-
nehmenden Übergang von der Eigenbewirt-
schaftung zum Rentensystem.

Die Rationalisierungsbestrebungen bei der
Bewirtschaftung der Klostergüter spiegeln sich
im Aufbau von regionalen Verwaltungszentren.
Wichtig waren der Hof in und um E., der Hof in
der Stadt † Zürich (kurz vor 1240), der Hof in
Pfäffikon, der im frühen 13. Jh. zu einer Burg
ausgebaut wurde, oder der Hof in Erlenbach am


